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A n f .1' a g e 

del' Abgeordne ten Dr. BUSEK I Yr, (;t1t1.tel 
und Genossen 

an den Bundesministel" für Finanzen 

betreffend {}sterreichisaher BundesverZag 

Der {}sterreichische BundesUerlag ist mit ErZaß vom 4. Dezember 1951 

Z.79 970-III/10/51 ein Fonds mit eigenel" RechtspersönZichkeit 

und unterstand bisher de]" fondsoehöl1 dlichen Aufsicht des Bundes

ministeriums für Unterricht. Der tisterreichische BundesverZag 

geht auf das privilegium impressorium privativum der Kaiserin 

Maria Theres1.:a vom 1:3. Juni 1772" das Hofdekret vom 14. Oktober 180'1, 

den Erlaß des Ministers für Kultus und Unterricht vom 18. April 1855,,' 

Reichsgesetzblatt Nr.?4, sowie auf die Instruktion des Bundes

ministeriums für Untel"1'inht vom 15. Juli 1946, Ministeria7,ver-· 

ordnungsblatt Nr. 90 zurück. Der {}sterreichische BundesverZag hat 

nach dem 2. f.le ltkl"ieg faktisch ohne KapitaZein Zage des Bundes 

begonnen und inzwischen beachtliche Erfolge nicht nur aUf 

kuziureZZ-erzieherischemGebiet" sondern auch in der wirtschaftlichen 

Führung des Unternehmens, erzielt. 

Im § '1 des Statuts erfolgte eine Regelung der Ver1.Jendung der 

Gebarungsüberschüsse. Im Absatz 4 dieses Paragraphen ist nach der 

notwendigen BiZdung von Betriebskapital, einer entsprechenden 

angemessener Tei Z !ür AuflJendungen und Rüal<.Zagen fÜl"WohZfahl"tszw8oke 

der AngesteZlten verwendet werden soll. Durch die Umwandlung in 

eine Ges.m.b.H. ergibt sich di~ Notwendigkiit einer bilanzmdßigen 

Ver~nderung, bzw. sind die Bestimmungen des Statuts nicht mehr 

wirksam. Es erhebt oich daher die Frage, ob die bisher geltenden 
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Bestimmungen aufgehoben werden~ cl.h. eine S~hlechter8telZung 

der Arbeitnehmer des 5sterreichischen Bu~d~sverlages erfoZgen soll. 

Weiters wurden Uberlegungen bekannt, nach denen am ijsterreichischen 

Eundesverlag aZs Gesellschafter andere Verlage beteiligt werden 

sollen, 80 s.B. de~ Verlag fUr Jugend und Volk, der im Eigentum 

der Gemeinde Wien steht. 

Die Jefertigten Abgeordneten richten daher an den Herrn Bunde~- . 

'liiiniste2? für Finanzen folgende 

A 11 fra g e : 

1) Besteht die Bepeitschaft .• · e1.:ne Rege Zung für die neu zu bi Zdende 

Ges.rn.b.B. im Wege einer Betriebsvereinbarung so zu verankern, 

daß ein angemessener Teil der Gewinne für Aufwendungen und 

Rück Zagen für Woh ZfahrtB z?J.le:3kt3 der Anges te llten verwendet 

werden soll, ? 

2) WeZche Schritte wurden unternommen, um den Arbeitnehmern des 

ijoterreiohischen BundesverZages diese SiohersteZZung zu geben? 

S) Ist daran gedacht, den VerZag für Jugend und Volk oder andere 

Verlage am lj8terreiohise~en BundesverZag als GeseZZschaftep 

zu beteiZigen und wenn ja, warum ? 

4; WeZohm untepnehmenspoli~ische Konzept verfoZgen diese 

MalJnahmen ? 
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